
 

 

     
Nutzung städtischer Räumlichkeiten 
Einwohneranfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 

25.03.2026 (EWA 69/26) 

Sehr geehrter Herr Bauer, 

Sie haben sich mit folgenden Fragen an uns gewandt:  

Frage 1: Wie soll in Zukunft sichergestellt werden, dass demokratiefeind-
liche und staatsdelegitimierenden Akteuren die Nutzung städtischer 
Räumlichkeiten bzw. Räumlichkeiten städtischer Unternehmen zum Zwe-
cke der Verbreitung ihrer Inhalte untersagt wird? 
 
Frage 2: Ist zum Zwecke der Umsetzung der in Frage 1 genannten Ziele 
eine Überarbeitung der Richtlinie zur wirtschaftlichen Betätigung der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz (kurz Beteiligungsrichtlinie) hinsichtlich der Be-
rücksichtigung der gesellschaftlichen und demokratiebewahrenden Ver-
antwortung der Stadt geplant? 
 

Hierauf antworte ich gern wie folgt. Bezug nehmend auf die bereits in der 

Stadtverordnetenversammlung am 28. Januar 2025 gestellte Anfrage 

AN-08/26 ergibt sich nichts Neues. 

 

Die von Ihnen benannten Angaben werden so nicht erhoben. Eine allge-

meine Differenzierung nach politischer Meinung oder Gesinnung erfolgt 

durch die kommunale Verwaltung nicht. Hinzuweisen ist darauf, dass Be-

griffe wie „demokratiefeindlich“ oder „staatsdelegitimierend“ nicht vom 

Gesetz geregelt sind.  
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Die Verwaltung hat sich an Recht und Gesetz zu halten. Sie darf nicht gegen das Gesetz verstoßen 

und grundsätzlich nicht ohne Gesetz handeln und ist jedenfalls zur parteipolitischen Neutralität ver-

pflichtet. Soweit Sie möglicherweise Bezug auf Berichte des Verfassungsschutzes nehmen, ist darauf 

hinzuweisen, dass diese keine unmittelbar rechtliche Wirkung für die kommunale Verwaltung ent-

falten. Daher bestehen standardisierte Prüfschemata hierzu nicht und sind nach der derzeitigen 

Rechtslage auch nicht vorgesehen. Damit ist insoweit auch eine Überarbeitung der Beteiligungsricht-

linie nicht geplant. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag  

 

 

gez. 

Robert Perko 
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